
Satzung der Gemeinde Melsdorf über die  

1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.10

Übersichtskarte M = 1 : 5.000

Stand: Entwurf (Behördenbeteiligung / erneute öffentliche Auslegung, 06.02.2020)
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"Dorfmitte Melsdorf"

(Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB)
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15. Sonstige Planzeichen

II.  Darstellungen ohne Normcharakter

GFL

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zugunsten der Ver- und Ent- 

sorgungsträger und der Anlieger zu belastende Flächen 

in Aussicht genommene Grundstücksgrenze

Flurstücksnummer, z.B. 492

vorhandene Flurstücksgrenze

vorhandene Geländehöhe in m über N.H.N., z.B. 18,42

vorhandene Böschung

Bemaßung in m, z.B. 5

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Zulässige Dachform (Satteldach / Walmdach) 

(§ 84 LBO)

SD/WD

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Knick erhalten (vgl. Text Ziff. I 8)

2.  Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Höhe Erdgeschoss-Fertigfußboden als Höchstmaß in m über NHN 

0,3

II

Grundflächenzahl, z.B. 0,3

II
Zahl der Vollgeschosse zwingend

3.  Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche         
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Offene Bauweise

o

Baugrenze 

(§ 22 BauNVO)

E

nur Einzelhäuser zulässig

(§ 22 BauNVO)

(§ 23 BauNVO)

6.  Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung: - öffentlicher Fuß- und Radweg -

Planzeichenerklärung

gemäß Planzeichenverordnung (PlanZV)

I.  Festsetzungen

1.  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

WA (§ 4 BauNVO)Allgemeines Wohngebiet

MI (§ 6 BauNVO)Mischgebiet   (vgl. Text Ziff. I 3)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Art der Nutzung

Nummer des Teilgebietes, z. B. 13

13

III. Nachrichtliche Übernahmen

(§ 21 LNatSchG)

13.1

Nummer des Unterteilgebietes, z. B. 13.1

492

OK FF EG

 20,30

18.42

, zugleich Teilgebietsgrenze

fortfallende Teilgebietsgrenze 
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Gemeinde Melsdorf 1. Änderung B-Plan Nr. 10 „Dorfmitte Melsdorf“ 

 

Text (Teil B)       -Entwurf-  (Stand 06.02.2020) 

 

Der Text (Teil B) der Satzung der Gemeinde Melsdorf über den Bebauungsplan Nr. 10 

für das Gebiet „Dorfmitte Melsdorf“ (in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.12.2002) wird für das Teilgebiet 13 wie folgt geändert und ergänzt: 

 

Zu I Planungsrechtliche Festsetzungen 

2.  Höhe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Im Teilgebiet 13 ist eine Gebäudehöhe von maximal 30 m über NHN zulässig. 

 

3.  (Art der baulichen) Nutzung  

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 6 BauNVO, § 1 Abs. 4 – 7 BauNVO) 

(4) Die im Mischgebiet nach § 6 Abs. 2 Nr. 6, 7 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen 

sind im Teilgebiet 13 nicht zulässig.  

(5) In den Teilen desIm Mischgebiet Teilgebiet 13 s mit der Bezeichnung 13.2 und 13.3. 

sind Wohnungen unterhalb des ersten Obergeschossesim Erdgeschoss nicht zulässig. 

 

4.  Zahl der Wohneinheiten (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

Festsetzung Nr. 4 des Ursprungsbebauungsplans findet für das Teilgebiet 13 keine 

Anwendung. Für das Teilgebiet 13 gilt keine Beschränkung der Zahl der Wohnungen. 

 

8. Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

(8) Der vor dem Knick liegende Knicksaum wird in einer Breite von 1 m als 

Knickschutzzone festgesetzt. Die Knickschutzzone ist von jeglicher Nutzung 

freizuhalten. 

 

10. Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB) 

Je Unterteilgebiet (13.1 – 13.3) kann zur verkehrlichen Erschließung des Baugrundstücks 

von der südlichen Bahnhofstraße eine Einfahrt mit einer Breite von max. 3,50 m zugelassen 

werden.  

 

Zu II Örtliche Bauvorschriften 

12. Aufschüttungen  (§ 84 LBO) 

Zur Angleichung der Geländeoberfläche sind im Teilgebiet 13 Aufschüttungen bis zu einem 

Höhenniveau von + 19,30 m NHN zulässig.  

Zur Herstellung der Zufahrten von der südlichen Bahnhofstraße zu den Grundstücken im 

Teilgebiet 13 darf die maximal zulässige Höhe des Geländes für Aufschüttungen 

überschritten werden, soweit es für die zweckentsprechende Nutzung erforderlich ist.  
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Hinweise 

Im Übrigen gelten die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10 „Dorfmitte Melsdorf“ fort. 

 

Hinweis zu Ziff. II – Örtliche Bauvorschriften 

Nach § 82 Abs. 1 Nr. 1 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) 

handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig den unter II festgesetzten örtlichen 

Bauvorschriften zuwiderhandelt, die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 82 Abs. 3 LBO mit 

einer Geldbuße geahndet werden. 

 

Archäologisches Interessengebiet 

Das Plangebiet liegt innerhalb eines archäologischen Interessengebiets. Vor der Aufnahme 

von Bauarbeiten sind archäologische Untersuchungen nach § 14 DSchG erforderlich. Auf die 

Regelung des § 15 DSchG wird hingewiesen. 
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Vorbemerkung (Hinweis zur erneuten öffentlichen Auslegung) 

Nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.03.2020 ist der Planentwurf zu überarbei-
ten und eine erneute Beteiligung der Behörden /TÖB sowie der Öffentlichkeit durchzuführen: 
Dies erfolgt mit der Maßgabe, dass gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 BauGB Stellungnahmen nur 
zu den geänderten /ergänzten Teilen abgegeben werden können. Die Änderungen sind in 
Planzeichnung (Teil A), Text (Teil B) und Begründung gekennzeichnet. 

1. Lage und Umfang des Plangebietes 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 10 „Dorfmitte Melsdorf“ liegt im Zentrum der 

Ortslage Melsdorf.  

Von dieser ersten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 ist vom Geltungsbereich des Ur-

sprungbebauungsplanes lediglich ein Teilbereich betroffen: das Teilgebiet 13 und der südli-

che Teil des Teilgebiets Nr. 20 an der Bahnhofstraße. 

Die Größe des Plangebiets beträgt 0,57 ha. 

 

 
Planzeichnung Auszug B-Plan Nr. 10 „Dorfzentrum Melsdorf“ mit Geltungsbereich der 1. Änderung 
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2. Anlass und Erfordernis der Planung 

In dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 10 sind im Mischgebiet nördlich der Bahnhofstra-

ße (Teilgebiet 13) drei Baufenster und Stellplatzflächen festgesetzt. Die Erschließung dieses 

Baugebiets soll nach den geltenden Festsetzungen ausschließlich über ein Wegerecht von 

der westlich angrenzenden Bahnhofstraße aus erfolgen. Mit diesen engen Festsetzungen ist 

die Entwicklung der Flächen sehr eingeschränkt. Die Gemeinde Melsdorf möchte daher so-

weit verträglich durch neue Festsetzungen mehr Spielraum für die bauliche Gestaltung 

schaffen. Zugleich soll durch eine ergänzende Festsetzung die Nutzungsmischung im Gebiet 

gesichert werden und soweit notwendig eine Konkretisierung der Festsetzungen vorgenom-

men werden. Die Festsetzungen für das nördlich angrenzende Wohnbaugrundstück sollen 

so angepasst werden, dass die Nutzung im rückwärtigen Teil optimiert wird. Zugleich soll die 

Festsetzung des am östlichen Rand verlaufenden Fuß-/Radweges an die tatsächliche Lage 

angepasst werden. 

 

Ein Abgleich der Planungsziele mit den Festsetzungen des B-Planes ergibt folgendes Bild: 

Geltende Festsetzungen  

Teilgeltungsbereich 13 

Bewertung 

(Soll beibehalten werden = ) 

MI  ergänzende Festsetzung zur Sicherung 
der Nutzungsmischung 

Ausschluss Einzelhandelsbetriebe  

Ausschluss Vergnügungsstätten  

GRZ 0,5  

Zwingend 2-geschossig  

Firsthöhe = 10,50 m über mittlerer OK zugehörige 

Verkehrsfläche  

 

Konkretisierung durch Festsetzung der abso-
luten Höhe über NHN 

Überbaubare Grundstücksfläche - Einzelbaufens-

ter 

Vergrößerung der Baufenster, um mehr Fle-
xibilität zu erreichen 

Flächen für Stellplätze entfällt 

Offene Bauweise  

Einzelhaus  

Max. 3 WE / Wohngebäude Möglichkeit zum Bau kleiner Wohnungen soll 
eröffnet werden; Anpassung der Festsetzung 
erforderlich 

GFL (Erschließung von westlicher Bahnhofstraße)  GFL-Breite von 3,50 m, Zufahrten von 
südlicher Bahnhofstraße ermöglichen 

Stellplätze min 25 m² / WE  

Sattel-/ Walmdach  

Teilgeltungsbereich 20  

WA   

0,3  

Höchstmaß 2-geschossig  
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Keine Festsetzung zur Gebäudehöhe   

Überbaubare Grundstücksfläche - Baufenster Vergrößerung des Baufensters in Richtung 
Süden, um Potential der Nachverdichtung zu 
verbessern 

Offene Bauweise  

Einzelhaus  

SD/WD  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um die beabsichtigte bauliche Ent-

wicklung in geordneter und verträglicher Form in die gegebene städtebauliche und land-

schaftliche Situation einzufügen. 

 

3. Planverfahren 

Die Änderung des Bebauungsplanes soll als Bebauungsplan der Innenentwicklung im be-

schleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB durchgeführt werden. 

Mit dem § 13 a BauGB besteht die Möglichkeit, Bebauungspläne, die der Wiedernutzbarma-

chung von Flächen, der Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung 

dienen, im beschleunigen Verfahren aufzustellen.  

Die Planaufstellung dient der Nachverdichtung und verbesserten Nutzung von Flächen im 

Zentrum der Ortslage Melsdorf. Es handelt sich somit um eine Maßnahme der Innenentwick-

lung. 

Es erfolgt keine Änderung der zulässigen GRZ. Die zulässige Grundfläche liegt unterhalb 

von 20.000 m². Es handelt sich somit einen Fall nach § 13 a Nr. 1 BauGB. 

Durch die Planung werden erkennbar keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und keine 

FFH- oder Vogelschutzgebiete beeinträchtigt. Der Bebauungsplan kann daher im beschleu-

nigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden. 

Im beschleunigten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und somit 

von der Erstellung des Umweltberichts abgesehen (§ 13 Abs. 3 BauGB). Weiterhin gelten 

sich möglicherweise ergebende Eingriffe i.S.d. § 1 a Abs. 3 S. 5 BauGB als vor der planeri-

schen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so dass aus der Planung heraus kein Ausgleich-

serfordernis erwächst. Es bedarf hierzu also keiner Untersuchung, ob und in welchem Um-

fang sich bei Durchführung der Planung Eingriffe ergeben oder intensiviert werden. Gleich-

wohl sind sich ggf. aufdrängende andere betroffene Umweltbelange zu ermitteln, zu bewer-

ten und in die Abwägung einzustellen. Auch sind nur städtebauliche Eingriffe in Naturhaus-

halt und Landschaftsbild (§ 1 Abs. 6 Nr. 7a) von der Ausgleichsverpflichtung befreit. 

Sofern Eingriffe in nach anderen Rechtsgrundlagen geschützte Güter vorgenommen werden, 

sind diese zwingend zu kompensieren. 
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4. Inhalte der Planung 

Entsprechend der oben genannten Zielsetzungen erfolgen für den Teilgeltungsbereich 13 

Anpassungen der Festsetzungen in der Planzeichnung und im Text. Für den südlichen Be-

reich des Teilgeltungsbereichs 20 wird lediglich die Festsetzung der überbaubaren Grund-

stücksfläche angepasst. Zur einfacheren Lesbarkeit des Planes wird die Nutzungsschablone 

für das Teilgebiet 20 in die Planzeichnung der Änderung vollständig übernommen.  

 

Art der baulichen Nutzung 

Die Art der Nutzung wird in beiden Teilgebieten beibehalten. Das Nebeneinander von Woh-

nen und nicht wesentlich störendem Gewerbe entspricht den gemeindlichen Zielen der städ-

tebaulichen Entwicklung und Ordnung für diesen zentralen Bereich der Ortslage, der in un-

mittelbarer Nähe des Bahnhaltepunktes gelegen ist. Die Ansiedlung von Einzelhandelsbe-

trieben und Vergnügungsstätten sowie von Tankstellen und Gartenbaubetrieben wird hier als 

nicht verträglich angesehen. Die Festsetzungen Ziffer 3 (1) bis (2) des Ursprungsbebau-

ungsplanes gelten unverändert fort (Ausschluss Einzelhandelsbetriebe und Vergnügungs-

stätten). 

 

Die Eigenart eines Mischgebiets besteht darin, dass das Wohnen und das nicht wesentlich 

störende Gewerbe nicht nur qualitativ gleichwertig nebeneinander, sondern auch quantitativ 

erkennbar in einem Mischgebiet vorhanden sein müssen. Um eine ausgewogene Nutzungs-

mischung im Teilgebiet 13 dauerhaft zu sichern, wird für die Unterteilgebiete 13.2 und 13.3  

das Teilgebiet 13 eine vertikale Gliederung festgesetzt. Danach sind Wohnungen unterhalb 

des ersten Obergeschossesim Erdgeschoss nicht zulässig. Damit wird sichergestellt, dass 

im gesamten Plangebiet eine gleichmäßige Durchmischung erfolgt und nicht nach dem 

„Windhundverfahren“ über die Verteilung der Nutzungen auf den Grundstücken entschieden 

wird. 

 

Maß der baulichen Nutzung 

Die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung (Geschossigkeit, Grundflächenzahl und 

Höhe) bleiben grundsätzlich unverändert. Die Festsetzung Nr. 2 (Planungsrechtliche Fest-

setzungen) des Ursprungsbebauungsplanes wird dahingehend konkretisiert, dass für das 

Teilgebiet 13 die maximal zulässige Gebäudehöhe auf 30 m über NHN festgesetzt wird. Die-

se ist aus der festgesetzten Firsthöhe von 10, 50 m und den eingemessenen Höhen der Ge-

ländeoberfläche (max. + 19,50 m NHN) abgeleitet. Damit wird sichergestellt, dass keine un-

erwünschte Höhenentwicklung im Gebiet stattfindet, die u.U. auch zur Beeinträchtigung be-

nachbarter Baugrundstücke führen könnte.  

 

Überbaubare Grundstücksfläche 

Der Zuschnitt der Baufenster im Mischgebiet wird großzügiger gefasst, um zusätzlichen 

Spielraum bei der Platzierung der Gebäude zu schaffen. Zudem wird auf die Festsetzung 

von Flächen für Stellplätze verzichtet, so dass insgesamt mehr Flexibilität geschaffen wird. 
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Zugleich wird aber auch ein angemessener Abstand zu den rückwärtig angrenzenden Bau-

grundstücken gewährleistet. 

Im Wohngebiet wird die überbaubare Grundstücksfläche in Richtung Süden erweitert, so 

dass die Möglichkeiten für die Bebauung optimiert werden. Der Abstand der östlichen Bau-

grenze zur östlich angrenzenden Grundstücksgrenze wird nicht verändert.  

 

Zahl der Wohnungen 

Die in Ziffer 4 des Ursprungsbebauungsplans vorgesehene Beschränkung der Zahl der 

Wohnungen soll für das Teilgebiet 13 zukünftig keine Anwendung finden, um auch die Er-

richtung von mehreren kleinen Wohnungen zu ermöglichen.  

 

Höhenlage 

Im Zusammenspiel mit der Festsetzung zur Zulässigkeit von Aufschüttungen wird ein ausrei-

chender Rahmen für die bauliche Entwicklung gegeben. Zugleich wird jedoch sichergestellt, 

dass keine unerwünschte Höhenentwicklung im Gebiet stattfindet, die zu einer Beeinträchti-

gung des Ortsbildes führen würde.  

 

Aufschüttungen 

Das Gelände des Mischgebiets ist im Verhältnis zu den angrenzenden Grundstücken tiefer 

gelegen. Um ein verträgliches Angleichen des Grundstückniveaus sicher zu stellen und zu-

gleich übermäßige Veränderungen (im Extremfall bis hin zu terrassenartig angelegten 

Grundstücken mit entsprechend massiven Hangstützwänden) zu verhindern, wird das maxi-

mal zulässige Niveau für Aufschüttungen entsprechend des höchsten Punktes des Flur-

stücks 491 und der angrenzenden Grundstücke auf + 19,30 m NHN beschränkt. Damit soll 

ein unverhältnismäßig starkes Aufschütten, welches zu Beeinträchtigungen der Nachbar-

grundstücke führen könnte, verhindert werden. Im Bereich der ggf. neu anzulegenden Zu-

fahrten sind darüber hinausgehende Aufschüttungen bis zum Niveau der Bahnhofstraße er-

forderlich und sollen daher für diesen Zweck im erforderlichen Umfang zulässig sein.  

 

Geh-/Fahr-/Leitungsrecht und Einfahrten/ Ausfahrten 

Der Ursprungsbebauungsplan sieht für das Mischgebiet (Teilgebiet 13) die verkehrliche Er-

schließung über die westliche Bahnhofstraße über ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vor. 

Diese Festsetzung wird mit einer Breite von 3,50 m in die Planänderung übernommen. Um 

die kurze fußläufige Erreichbarkeit für alle Grundstücke in gleicher Weise und auch insbe-

sondere für gewerbliche Nutzungen eine attraktive Erschließung zu ermöglichen, soll nun mit 

der Planänderung auch die Einrichtung von Zufahrten von der südlichen Bahnhofstraße er-

möglicht werden. Durch die Beschränkung auf eine Einfahrt pro Grundstück mit einer maxi-

malen Breite 3,50 m soll eine mögliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit für die Fuß-

gänger auf dem angrenzenden Gehweg möglichst gering gehalten werden.  
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Verkehrsflächen 

Die unmittelbar an die Baugebiete angrenzenden Straßenverkehrsflächen werden in den 

Plangeltungsbereich einbezogen. Zudem wird die Festsetzung der Verkehrsfläche Besonde-

rer Zweckbestimmung „Fuß- und Radweg“ an den tatsächlichen Verlauf angepasst. 

 

Grünordnung 

Der vor dem Knick liegende Knicksaum wird in einer Breite von 1 m als Knickschutzzone 

festgesetzt, in der jegliche Nutzung zu unterlassen ist. Damit wird verhindert, dass Nebenan-

lagen oder Stellplätze bis an den Knickfuß herangebaut werden.  

 

Örtliche Bauvorschriften 

Die Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen (Örtliche Bauvorschriften) 

werden unverändert beibehalten.  

 

Im Übrigen sollen die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 10 in der Fassung des Ur-

sprungsbebauungsplanes fortgelten. 

 

Nachrichtliche Übernahmen 

Knick 

Der an der nördlichen Grenze des Teilgebiets 13 vorhandene Knick unterliegt dem Bio-

topschutz nach § 21 LNatSchG i.V.m. § 30 BNatSchG und wird daher nachrichtlich in die 

Planzeichnung übernommen. 

 

Archäologisches Interessengebiet 

Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Es handelt 

sich daher um Flächen von denen bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass 

sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen demnach der 

Genehmigung des Archäologischen Landesamts. Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG 

unabhängig davon ob sie in der Denkmalliste erfasst sind, gesetzlich geschützt. Da im Rah-

men der Umsetzung dieser Planung in ein Denkmal eingegriffen wird, sind gem. § 14 DSchG 

archäologische Untersuchungen erforderlich. § 15 DschG ist zu beachten1.   

 

                                                

 
1 Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen 

Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin /den Eigentümer und 
die Besitzerin/ den Besitzer des Grundstücks, auf dem der Fundort liegt, und für die Leiterin/ den Leiter der Arbei-
ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten be-
freit die übrigen. Die S. 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand 
zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Ver-
pflichtung erlischt spätestes nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
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5. Erschließung 

Das Plangebiet ist öffentlich erschlossen. Über die vorgesehene Zulässigkeit von zusätzli-

chen Einfahrten von der südlichen Bahnhofstraße hinaus, ergeben sich aus der Planung 

heraus keine erkennbaren Veränderungen.  

 

6. Umwelt 2 

Durch die Planung wird offensichtlich nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, welche 

der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterliegen; auch 

sind keine Natura 2000-Gebiete (FFH / Vogelschutz) betroffen. Es liegen keine Anhaltspunk-

te dafür vor, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswir-

kungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu 

beachten sind. 

Die Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB mit Umweltbericht und zu-

gehörigen, ergänzenden Elementen ist bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes im be-

schleunigten Verfahren nicht erforderlich. Die Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG sind 

jedoch zu beachten, und es sind Aussagen zu einer eventuell gegebenen Abweichung der 

Planung von den Zielen der Landschaftsplanung zu treffen. 

 

Arten- und Biotopschutz 

Artenschutz nach § 44 BNatSchG 

Die artenschutzrechtlichen Verbote gelten für die in Anhang IV a und b der FFH-RL aufge-

führten Tier- und Pflanzenarten sowie für alle europäischen Vogelarten3. Ein Verbotstatbe-

stand liegt nicht vor, soweit die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt werden kann.  

Es wurde eine Abschätzung des Lebensraumpotenzials für bestimmte Artengruppen durch-

geführt. Die Analyse erfolgte auf der Grundlage einer Begehung und der Auswertung vor-

handener Daten (Artkataster des LLUR). Vertiefende faunistische Kartierungen wurden nicht 

durchgeführt. Im Artkataster des LLUR waren keine Fundpunkte im Plangebiet oder der nä-

heren Umgebung vorhanden. 

In der Bestands- und Entwicklungskarte des Landschaftsplanes (2001) ist die Fläche als 

Siedlungsgebiet dargestellt. An der nordöstlichen Plangebietsgrenze ist ein Knick dargestellt. 

Das Planungsziel weicht somit nicht von den Darstellungen des Landschaftsplanes ab.  

Es handelt sich um eine eher artenreiche Rasenfläche mit Gehölzbewuchs nördlich der 

Bahnhofstraße im Süden des Siedlungsbereiches von Melsdorf. Auf der östlichen Seite be-

findet sich eine Fußwegeverbindung. Östlich des Fußweges befindet sich eine schmale Ra-

senfläche mit einigen Koniferen. Die große Rasenfläche ist eingezäunt und durch ein Garten-

                                                

 
2 Das Kapitel wurde durch Büro Naturaconcept, Sterup bearbeitet. 
3 siehe Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein: Verfahrenser-

lass zur Bauleitplanung vom 18.02.2019, Punkt 10.2 
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tor vom Fußweg aus zugänglich. Im Nordosten befinden sich einige Gebüsche sowie eine 

große Thuja, die vermutlich im vergangenen Winter gerodet wurde. An der nordöstlichen 

Grenze zur vorhandenen Bebauung ist im Bebauungsplan von 2002 ein zu erhaltender Knick 

dargestellt. Dieser stellt sich vor Ort im östlichen Bereich (Flurstück 491) als Hasel-Knick dar, 

im westlichen Bereich (Flurstück 492) hat er aufgrund des starken Schnitts eher Heckencha-

rakter (ebenfalls Hasel).   

Auf der Rasenfläche steht eine 3stämmige (Stammdurchmesser 20-25 cm) Hainbuche. 

Nordwestlich der Hainbuche befindet sich ein kleiner Gehölzbestand (Thuja, Eiche). Westlich 

dieses Gehölzbestandes befindet sich eine Baumreihe aus Hainbuchen.  

Beim nordwestlichen Teil des Plangebietes handelt es sich um einen verwilderten ehemali-

gen Garten mit Obst- und Nadelgehölzen im östlichen Teil und einer Rasenfläche im westli-

chen Teil (zur Bahnhofstraße).  

Im Süden und Nordwesten grenzt die Bahnhofstraße an, im Westen, Osten und Norden die 

vorhandene Bebauung.  

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen (Rasenfläche, Gehölzstrukturen) werden die 

Artengruppen Vögel und Fledermäuse näher betrachtet.  

Aufgrund der Lage im Siedlungsbereich mit angrenzender Straße und Wohnbebauung be-

steht hinsichtlich des Lebensraumes für Vögel eine Vorbelastung der Fläche. Somit ist mit 

dem Vorkommen gegenüber Scheuchwirkung besonders empfindlicher Vögel hier nicht zu 

rechnen.  

In den Gehölzstrukturen im Planungsgebiet ist lediglich mit Arten zu rechnen, die in Schles-

wig-Holstein weit verbreitet und die nicht auf einen speziellen Standort angewiesen sind und 

somit ausweichen können.  

Per Gesetz sind alle Gehölzrodungen ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit (außerhalb 

des Zeitraumes vom 01. März bis 30. September) zulässig. Bei Einhaltung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Rodungszeiten sind erhebliche Beeinträchtigungen von Vogelarten nicht 

zu erwarten. Artenschutzrechtliche Verbotstatbestände treten damit nicht ein.  

Bei den Bäumen im Plangebiet waren vom Boden aus keine Höhlungen, die als Fleder-

mausquartiere dienen könnten, erkennbar. Die Bäume sind verhältnismäßig jung (Stamm-

durchmesser max. 30 cm).  

Quartiere von Fledermäusen werden voraussichtlich nicht beeinträchtigt.  

Es ist nicht damit zu rechnen, dass nach § 44 BNatSchG geschützte Arten durch das Vorha-

ben beeinträchtigt werden. 

Biotopschutz 

Die Hecke bzw. der Knick an der nordöstlichen Grenze des Plangebietes unterliegt dem Bio-

topschutz nach § 21 LNatSchG. Zum Schutz des Knicks wird eine Knickschutzzone von 1 m 

festgesetzt, in der jegliche Nutzung unzulässig ist.  

Weitere gesetzlich geschützte Biotope sind im Plangebiet nicht vorhanden. 
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Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass sich durch die Aufstellung des Bebauungsplanes be-

achtliche umweltrelevante Veränderungen gegenüber der Bestandssituation ergeben könn-

ten, geschweige denn erhebliche Umweltauswirkungen. 

 

7. Flächenbilanz 

Nutzung Fläche in m² Anteil (%) 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 1.254 21,9 

Mischgebiet (MI) 3.677 64,1 

Straßenverkehrsfläche 687 12,0 

Straßenverkehrsfläche besonderer Zweckbe-

stimmung – Fuß- / Radweg - 

114 2,0 

Geltungsbereich 5.732 100,0 

 

8. Kosten der Erschließung 

Das Plangebiet ist öffentlich erschlossen, so dass hier für die Gemeinde Melsdorf erkennbar 

keine Erschließungskosten anfallen.  

 

 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom … gebilligt.  

 

Melsdorf, am ……. 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Ursprungsbebauungsplan Planzeichnung Teil A 

Anlage 2: Ursprungsbebauungsplan Text Teil B 



 Anlage 1 Planzeichnung Teil A (Ursprungsbebauungsplan)  

  



Anlage 2  

Text Teil B (Ursprungsbebauungsplan)  

  



 




